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keineswegs so weit, wie es leicht möglich gewesen 
wäre! Vielerorts blieben grössere Segmente stehen. 
Zunächst galt nämlich primär, dass die Grenze «von 
einem Marchenpunkt in gerader Richtung zum 
folgenden» zu laufen habe.
Immerhin wurde in diesem Protokoll erstmals 
deutlich und explizit die Grenzkoordination als 
allgemeines Prinzip angesprochen – aber sogleich 
wieder relativiert. Beschlusspunkt 3 hält nämlich 
fest:

«3. Die Gemeinderäthe aller Grenzgemeinden 
[...], deren Bannmarchen mit den Kantonsgren-
zen nicht zusammentreffen, werden angewiesen, 
besonderlich ihre Gemeindegrenzen [...] zu be-
reinigen und festzusetzen, – zugleich aber auch 
über die Frage einer Vereinigung der Gemeinde-
grenzen mit den Kantonsgrenzen ihre Ansichten 
und Wünsche auszusprechen.»

Bei aller diplomatischen Höflichkeit und Vorsicht: 
Hier wird klar, dass nach wie vor die Gemeinden 
«ihre» Grenzen aus eigenem Recht festlegten, 
Koordination ist nur erwünscht; die Gemeinden 
werden darum gebeten.
Auch beim Festlegungsprozess (Begehung 1859) 
wird dies deutlich. Angesichts einer «Gebietsforde-
rung» von Kempfhof bemerkt das Protokoll, dass 
damit eine Kantonsgrenzverschiebung verbunden 
wäre. Gegen diese argumentierten die Otelfinger, 

dass diese Grundstücke immer Otelfingern gehört 
hätten und dass «sie», d.h. die Otelfinger Gemein-
de, diese Fläche nicht «aufgeben» könnten. Einer-
seits ist hier also die Verknüpfung von Kantons- 
und Gemeindegrenze vorausgesetzt. Andererseits 
erscheint die Gemeinde eher als eine Besitzerge-
meinschaft und nicht als politischer Körper. Ihre 
Grenze war definiert durch den Besitz der Mitglie-
der und wurde durch diese selber festgelegt.
Irgendwie war eine Vereinfachung unumgänglich. 
Aber den entscheidenden Schritt zur formalrecht-
lichen Koordination vollzog man nicht. Ein De-
tailplan von 1860 macht dies sehr schön sichtbar. 
Die Kantonsgrenze, die gemäss Marchenprotokoll 
auf dem Schwarzenbächli liegen sollte, wurde den 
Parzellen angepasst, vereinfacht, begradigt und 
sogar vom natürlichen (gewundenen) Bachlauf auf 
einen geraden Wassergraben verlegt (Abb. 18). 
Aber die damit «näher bestimmte Kantonsgrenze» 
durchschneidet immer noch viele Parzellengrenzen, 
inklusive den Wassergraben. Nur wenige Zusatz-
punkte und kleinste Punktverschiebungen hätten 
dies geändert.
Diese offenkundige Widersprüchlichkeit der An-
forderungen zeigt sich auch in der inkonsequenten 
Anwendung der beigezogenen Rechtsquellen. Bei 
der Begehung 1856 wurden im Protokoll zum Ab-
schnitt südlich vom Lägerengrat zwischen den «im 
Libell [von 1810] mit ‚M‘ & ‚N‘ bezeichneten Kan-

Abb. 18: Die „Näher 
bestimmte Kantons-
grenze“ zwischen 
Punkt 47 und 48 bei 
Otelfingen 1860: Sie 
schneidet immer noch 
Bachlauf und Parzel-
lengrenzen. Norden 
links. (Staatsarchiv Plan 
N 200)
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tonsmarchsteinen» noch mehrere «Zwischenmar-
chen» präzise aufgelistet, aber am Rande vermerkt: 
«sind im Libell [von 1810] nicht enthalten». Es sind 
eindeutig diejenigen, die im Marchenbuch 1664 ja 
eigentlich alle als Hoheitsmarchen definiert wor-
den waren. Und diese Gyger‘sche Festlegung wur-
de jetzt erst, aber nur halbherzig, angewandt. Der 
erste «Zwischenstein» (einer von 1649) wurde als 
neue Nr. 37 und der vierte als neue Nr. 38 aufge-
nommen. Die andern blieben unberücksichtigt. So 
geriet u.a. der zweite Marchstein von 1649 (Abb. 
11) um wenige Meter auf zürcherischen Boden 
und wurde erst mit einer Grenzbereinigung im 20. 
Jahrhundert wieder zum Hoheitsgrenzzeichen.

Fazit
Es wäre meistens leicht möglich gewesen, die Ge-
meindegrenze oder Parzellengrenzen als Kantons-
grenze festzulegen. Das hätte aber bedeutet, dass 
entweder der Kanton den Gemeinden ihre Grenze 
hätte vorschreiben müssen oder die Gemeinden 

Einfluss auf die Kantonsgrenze erhalten hätten. 
Diese Vermischung der beiden Rechtsebenen 
wollte man anscheinend nicht. Dennoch entstan-
den zahlreiche Anpassungen mit Gebietsverschie-
bungen, die sorgfältig aufgerechnet wurden. Zur 
Flächenberechnung dienten zwei Karten 1:25‘000. 
Der Kanton Aargau erhielt demnach 482.2 Juchar-
ten (à 36 a), der Kanton Zürich 453.7 Jucharten. 
Die neuen Grenzsteine wurden 1860 gesetzt. 1866 
bis 1874 wurde ein neuer Plan des Grenzgebietes 
trianguliert, allerdings in zwei Anläufen.

20. Jahrhundert
Erst 1919 wurde ein Teil dieser Kantonsgrenze und 
der Gemeindegrenzen so festgelegt, wie das heute 
als selbstverständlich betrachtet wird: Verstanden 
als hierarchisch abhängig, beruhend auf gemeinsa-
mer Rechtsgrundlage. Bis dahin behalf man sich mit 
der «Fertigungsgrenze». Das war eine spezielle, auf 
die Grundstücksgrenzen gelegte Kantonsgrenze, 
welche die Parzellen als Ganzes für das Grundbuch 
dem einen oder andern Kanton zuwies.

Abb. 19: Der beson-
ders schön gestaltete 
Grenzstein von 1860 
beim Grenzpunkt 
„Winbirnbaum“ 
südlich von Kaiserstuhl. 
Hier ist seit dem 15. 
Jahrhundert ein Grenz-
punkt oder Grenzstein 
nachweisbar. Diese Tra-
dition wird durch die 
Gestaltung des Steins 
aufgenommen. (Foto 
GRAD GIS Specker 
20515)
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Abb. 20: Die Bestim-
mung der Flächen-
verschiebungen 1860 
mittels Planimetrie 
im Massstab 1:25‘000. 
Links alter und 
neuer Grenzverlauf. 
Rechts ein Stück der 
Transparentfolien (in 
Einzelteile zerbrochen), 
Ausschnitt nördlich 
Lägeren. (Staatsarchiv 
Plan N 201 und M 5: 1)

Wir konnten – wenn auch teilweise nur skizzenhaft 
– verfolgen, wie seit dem 13. Jahrhundert aus gänzlich 
verschiedenen Gründen sich Grenzen entwickelten. 
Da diese alle auf je eigenen Rechtsgründen beruhten, 
bestanden auch ihre Grenzen unabhängig. Sie haben 
sich überlagert, gegenseitig stark beeinflusst und blie-
ben so teilweise bis in die moderne Zeit wirksam.
Südlich der Lägeren war ein erster Gebietsbildner 
seit dem 13. Jahrhundert das Kloster Wettingen. 
Entlang dem Bergkamm entwickelte sich das Herr-
schaftsgebiet allmählich nach Osten, wo sich eine 
klare Grenze konsolidierte. Nördlich vom Berg 
entwickelte sich vergleichbar die Niedergerichts-
herrschaft Niederweningen. Überlagert wurden 
beide durch grössere regionale Gebilde und Struk-
turen, zunächst ab dem 14. Jahrhundert fassbar als 
«Amt», Teile einer landesherrlichen Verwaltungsor-
ganisation, oder als Hochgerichtsbezirke, später als 
kompakte, grosse «Herrschaften».
Die parallel laufende Ausbildung lokaler Niederge-
richtsherrschaften und grosser territorialer Herr-
schaften im 14. Jahrhundert wirkte sich in einer klaren 
geographischen Grenzbildung aus. Hier wurden ge-
genseitige Beeinflussungen sichtbar. Abgrenzung gegen 
Eingriffe «von oben» wurde «von unten» auch räum-
lich gesichert; in umgekehrter Richtung wirkten sich 
übergeordnete Strukturen und Grenzsetzungen aus.
Auch wenn letztlich die zürcherische Herrschaft 
und die eidgenössische Grafschaft Baden alle 
andern Herrschaftsgebilde integrieren konnten, so 

blieben Teile ihres Rechtsinhalts, darunter die Gren-
zen, doch bestehen und wirksam. Dies gilt auch für 
andere Strukturen, die wir nur streifen konnten: Ge-
meinden als grenzbildende Körperschaften, Zehnt-
gebiete, Kirchsprengel und später Kirchgemeinden.
Bis ins 19. Jahrhundert kann man noch kaum von 
der (für uns selbstverständlichen) Vorstellung mo-
derner, «koordinierter» Grenzen und durch eine 
rechtliche Hierarchie definierter Gebietseinteilun-
gen, beruhend auf einheitlicher Rechtsgrundlage, 
ausgehen. Deren Entwicklung war ein langsamer, 
allmählicher Prozess, der v.a. bezüglich Gemeinden 
erst im 20. Jahrhundert abgeschlossen wurde.
Entscheidendes Merkmal einer Grenze ist somit 
nicht, ob sie auf einer Vorstellung von umfassender 
Territorialität beruhte, auch nicht, ob sie als eine «li-
neare“ Grenze festgelegt wurde. Vielmehr ist jeweils 
wichtig, aus welchem bestimmten Rechts- oder In-
teressengrund eine Gebietsgrenze etabliert werden 
sollte. «Natürliche» Grenzen per se gibt es nicht. 
Der Lägerenkamm, ein scheinbar sehr wirksam 
trennendes Element, wird von der Kantonsgrenze 
quer geschnitten. Er hatte bei der Gebietsent-
wicklung seit dem 13. Jahrhundert nur sekundären 
Einfluss. Auch die vielen «Flühe» kamen immer nur 
dann ins Spiel, wenn in der Nähe ein klar erkennba-
rer Grenzpunkt notwendig wurde. Ansonsten wur-
den da, wo Ansprüche klar und unbestritten waren 
und räumlich genau resp. eindeutig definiert werden 
sollten, Grenzzeichen und Marchsteine verwendet.

Schluss und Zusammenfassung
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Glossar

Aussiedelinge: Personen, die einem ortsbezo-
genen Recht unterliegen, aber nicht mehr am Ort 
leben. Hier also der Vogtsteuer eines Ortes unter-
liegende, aber anderswo lebende Personen.
Boten:	Abgesandte, Bevollmächtigte. Hier die 
eidgenössischen Boten, die durch die Tagsatzung 
bestimmten Schiedsrichter.
Efaden: Allgemeiner Rechtsbegriff für die Um-
grenzung eines Wirtschaftsgebietes. Beispielsweise 
für die (vorgeschriebene) Umzäunung der Zelgen 
durch Zäune.
Flurzwang: Eine der Auswirkungen des Dreizel-
gensystems. Zwang für die Bewirtschafter, gewisse 
Arbeiten gleichzeitig vorzunehmen und innerhalb 
einer Zelge den gleichen Fruchtwechsel einzuhal-
ten.
Frevelgericht:	Gericht
Gerichtsbarkeit: Nieder-, Hoch-, Frevel-, Blut-
gericht. Das Recht, Gericht zu halten, wurde von 
verschiedenen Herrschaftsinstanzen beansprucht 
und war für diese eine wichtige Basis und auch 
Einnahmequelle. Primär war dies nach Nieder- und 
Hochgericht getrennt.
Das Niedergerichtsrecht wurzelt eher in der 
Grundherrschaft und betrifft v.a. die leichten De-
likte des Alltags (z.B. Flur- oder Waldfrevel), die mit 
(kleineren) Geldbussen sühnbar waren.
Das Hochgericht wurzelt in der landesherrlichen 
Gewalt und betrifft eigentliche Kapitaldelikte wie 
Raub, Mord usw. Je nachdem, ob damit eine (hohe) 
Geldbusse oder eine Leibstrafe (Stock und Galgen) 
verbunden war, bestand nochmals eine Trennung in 
das Frevelgericht und das Blutgericht.
Die unklaren Abgrenzungen, auch zur geistlichen 
Gerichtsbarkeit, erlaubten es v.a. den Landesher-
ren, ihre Hochgerichtskompetenzen auf Kosten der 
Niedergerichtsherren auszudehnen.
Hochgericht: Gericht
Kirchensatz (= Patronatsrecht, Kollatur): 
Rechte und Pflichten, die dem Stifter einer Kirche 
oder Kapelle zustehen.
Lachbaum: Grenzbaum
D.h. ein Baum mit eingehauenem Zeichen resp. 
Grenzzeichen (altd. Lachen). Daher der häufige 
Ortsname Lachen, der weniger mit Lache, schwei-
zerdeutsch «Gunte», sondern mit Grenze zu tun 
hat.
Libell: Auch Marchenlibell, Marchenbrief
Rechtsdokument, welches den Grenzverlauf 
beschreibt. Dies kann mehr oder weniger präzise 

mit Flurnamen, Richtungs- und Abstandsangaben 
erfolgen. Oftmals sind auch die Grenzpunkte oder 
Grenzsteine näher beschrieben.
Mannschaftsrecht: Recht (der Obrigkeit), Trup-
pen aufzubieten bzw. zwangszurekrutieren.
Marchenbrief:	 Libell
Niedergericht: Gericht
Offnungen: Rechtsschriften, welche im lokalen, 
dörflichen Bereich gültiges (Gewohnheits-)Recht 
festhalten. Dieses wurde in traditioneller Form 
«geoffnet», d.h. eröffnet, periodisch vorgetragen 
oder vorgelesen. Inhalt, Form und Bedeutung 
haben sich aber trotz des über Jahrhunderte ver-
wendeten Namens stark verändert. Häufig sind es 
schlicht Vorschriften der Obrigkeit. Auch Dorfoff-
nung oder Weistum genannt.
Topographischer Atlas: Wichtige Kartenquelle
Üblicherweise (aber unzutreffend) Siegfriedkarte 
genannte erste Karte der Schweiz im Massstab  
1 : 25’000 / 1:50‘000. Erstausgabe 1870 – 1922.
Urbar:	 Verzeichnis von Rechten und Gütern, 
durch deren Inhaber erstellt. Dieses diente als Inst-
rument der Verwaltung und sollte v.a. deren Verlust 
durch Verwirrung und Vergessen vorbeugen.
Zehnt, Zehntenbezirk: Der Zehnte bzw. Zehnt 
bezeichnet eine etwa zehnprozentige Abgabe vom 
Ernteertrag in Form von Geld oder (ursprünglich) 
von Naturalien. Ursprünglich als ökonomische 
Basis für die Kirchen und Pfarreien gedacht, relativ 
bald zu einem handelbaren Recht geworden.
Zelgensystem: Bodennutzungssystem, bei dem 
die Ackerflur einer Siedlung in (meistens drei) 
grosse Bezirke, sog. Zelgen, eingeteilt war. Inner-
halb der Zelge gab es keine Erschliessungswege 
und jeder Betrieb sollte seine Parzellen zu je einem 
Drittel auf die Zelgen verteilt haben. Jede der 
Zelgen unterlag dann als Ganzes dem (dreijähri-
gen) Fruchtwechselzyklus, d.h. alle Bewirtschafter 
bauten innerhalb einer Zelge im gleichen Jahr das 
gleiche an. Aussaat, Ernte usw. erfolgten durch alle 
gleichzeitig. Entsprechende Normen, welche z.B. 
die Zeiten der Feldbestellung und Ernte, die Über-
fahrts- und Beweidungsrechte regelten, wurden u.a. 
in den Offnungen festgehalten.
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«Schnapsfässlein» aus Keramik; ausgestellt im Keller des Heimatmuseums.
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Die Geschichte des Heimatmuseums
In den 30er-Jahren suchte man in der Schweiz ver-
mehrt wieder nach der eigenen „Heimat“. Im Zuge 
dieses Aufbruchs wurde der Zürcher Unterländer 
Museumsverein gegründet. Der Verein hatte das 
Ziel, die im Unterland bereits gesammelten Objek-
te in einem Museum zusammen zu führen.
Kern war die wertvolle private Sammlung der 
Oberweninger Familie Schärer. Heute ist der 
Museumsverein Eigentümer dieser Objekte. Als 
Museumsgebäude stellten Schärers ihren Speicher 
zur Verfügung. Eigentümerin des Gebäudes ist seit 
1998 die Gemeinde Oberweningen. Die Nutzung 
durch den Museumsverein ist durch einen Eintrag 
im Grundbuch gesichert.

Führungen
Ein Besuch im Heimatmuseum zeigt Ihnen, dass der
heutige Komfort erst in unserer Generation Allge-
meingut wurde. Beim Rundgang führen Sie kurze 
Videos zurück zu den Mühen von altem Handwerk 
und Landwirtschaft.
Sie erleben im Kontakt mit Exponaten wie Kleider, 
Haushaltgeräte, Maschinen aus Landwirtschaft und 
Gewerbe, Werkzeuge, Karten, Dokumente und 
Schulmaterialien, wie ausserordentlich sparsam 
man vor 50, 100, 200 Jahren gewirtschaftet hat.
Eine Präsentation über Anbau und Verarbeitung 
von Hanf und Flachs ruft in Erinnerung, welche Be-
deutung diese Basistechnologie für die Entwicklung 
unserer Zivilisation hatte. Die Funde aus Steinzeit-
gräbern und dem Römischen Gutshof leuchten 
in die ältesten durch Zeugen belegten Zeiten des 
Unterlandes zurück.
Mit einer aktuellen, interessanten Führung durch 
das Haus, das so manchen Schatz birgt, wird Ihnen 
anschaulich gezeigt, wie der Strukturwandel aus 
der früheren bäuerlichen Welt das heutige Unter-
land geschaffen hat.

Öffnungszeiten
Jeden ersten Sonntag der Monate April bis Oktober, 
14.00 –17.00 Uhr. Führungen nach Vereinbarung.

Kontakt
Zürcher Unterländer Museumsverein
Postfach
8165 Oberweningen
Tel. 044 856 15 94, info@zumv.ch, www.zumv.ch 
Postkonto:
Zürcher Unterländer Museumsverein, Oberweningen. 
PC 80-33714-8
IBAN CH92 0900 0000 8003 3714 8

Anreise
Speicher an der Chlupfwisstrasse, hinter dem Ge-
meindehaus, Dorfstrasse 6, 8165 Oberweningen

Mit der S-Bahn:
S15 von Zürich HB in Richtung Niederweningen
über Oberglatt bis Schöfflisdorf-Oberweningen,
ab Station ca. 10 Minuten zu Fuss.

Mit dem Auto:
Von Zürich via Dielsdorf,
von Baden via Ehrendingen,
Parkplatz bei Museum und Gemeindehaus.

Das Heimatmuseum in Oberweningen
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Der Verein

Der Zürcher Unterländer Museumsverein
Der Zürcher Unterländer Museumsverein wur-
de 1936 gegründet, und er eröffnete im gleichen 
Jahr das damals zweite Heimatmuseum im Kanton 
Zürich.
Der Verein entstand in einer politisch unsicheren 
Zeit, in der traditionelle Werte und die Rückbe-
sinnung auf die eigenen Wurzeln neu gewichtet 
wurden und die in mancher Hinsicht ein gesell-
schaftliches Zusammenrücken bewirkte. Schon 
im ersten Jahr unterstützten 131 Einzelmitglieder, 
mehrere Gemeinden und etliche Gemeinnützige 
Gesellschaften Vereinsidee und -zweck.
Die Sammlung wird von einer kleinen, aktiven 
Gruppe um den Vorstand liebevoll und mit viel En-
gagement gepflegt. Immer wieder kommen Stücke 
hinzu, welche die Ausstellung bereichern und einen 
neuen Besuch lohnen.

Der Zweck des Vereins
Der Zürcher Unterländer Museumsverein als Trä-
gerschaft des Heimatmuseums zeigt und dokumen-
tiert in erster Linie, wie die Unterländer gelebt und 
gearbeitet haben; daneben versucht er, auch neuere 
Entwicklungen zu thematisieren und der Jugend die 
Türen zu öffnen.

Die Mitgliedschaft
Der Verein zählt heute ca. 190 Einzelmitglieder so-
wie 22 Gemeinden als Kollektivmitglieder. Mitglied 
können private Personen oder Körperschaften 

(u.a. Gemeinden) werden. Der Beitritt zum Zür-
cher Unterländer Museumsverein kann jederzeit 
erfolgen.
Der Mitgliederbeitrag beträgt für Einzelmitglieder 
Fr. 20.– pro Jahr, für Gemeinden Fr. 50.– bis 150.–, 
je nach Einwohnerzahl.
Für Mitglieder ist das in der Regel alle zwei Jahre 
erscheinende Jahrheft im Beitrag inbegriffen. Zu-
dem werden die Mitglieder zur Jahresversammlung 
und zur alljährlichen Sommerfahrt eingeladen.

Der Vorstand
Präsident:
Hansruedi Rast, Oberweningen

Vizepräsident:
Rainer Hauswirth, Schleinikon

Aktuar/Kassier:
Konrad Egloff,Oberweningen

Betreuer Sammlung:
Jörg Schaub, Schöfflisdorf

Sammlung, Koordination:
Madeleine Schinz, Oberweningen 

Bibliothek:
Felix Meier, Niederweningen

Handwerkliches:
Walter Bleuer, Oberweningen

Werbung;
Peter Kassu, Dielsdorf
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Nr. 	 Jahr	 Titel
1. 	 1936	 Gründungs- und Lokalgeschichte (vergriffen; Kopie lieferbar)
2. 	 1937 	 Hanf und Flachs (Separatdruck; sh. Nr. 35)
3. 	 1938	 Flurnamen und Geschichte von Regensdorf
4. 	 1939/40 	 Reformation im Unterland (vergriffen; Kopie lieferbar)
5. 	 1941/42 	 Gewerbe und Industrie im Wehntal (vergriffen; Kopie lieferbar)
6. 	 1943/46 	 Lägern, Jubiläum in Regensberg
7. 	 1947/48	 Gerichtsbarkeiten im Bezirk Dielsdorf
8. 	 1949 	 Kirchengeschichte von Dielsdorf
9. 	 1950/51 	 Postgeschichte des Unterlandes
10. 	 1952/53	 Museumsführer
11. 	 1954/55 	 Sagen aus dem Unterland
12. 	 1956/57 	 Dialektvorträge betreffend den Bezirk Dielsdorf
13. 	 1958/61 	 Niederweningen und Wehntal (vergriffen; Kopie lieferbar)
14. 	 1962/63 	 Kirchengeschichte von Bachs
15. 	 1964/65 	 Familienwappen und Mitgliederverzeichnis
16. 	 1966/67 	 Zeitungsinserate
17. 	 1968/69 	 Grenzwehr am Zürcher Rhein
18. 	 1970/71 	 100 Jahre Bezirkshauptort Dielsdorf
19. 	 1972/73 	 Anbau und Ernte der Brotfrucht
20. 	 1974 	 Museumsgeschichte / Bauernspeicher
21. 	 1975/80 	 Gedenkschrift Heinrich Hedinger
22. 	 1981/82 	 Volkskundliche Beiträge
23. 	 1983/85 	 Der römische Gutshof von Oberweningen
24. 	 1986/87 	 Leiter- und Brückenwagen / Sitten und Bräuche
25. 	 1988/89 	 Unterländer Auswanderer nach den USA im 19. Jh.
26. 	 1990/91 	 Von der Hochwacht Lägern und ihrer Umgebung
27. 	 1992/93 	 Jungsteinzeitliches Gräberfeld von Schöfflisdorf
28. 	 1994/95 	 Eiszeitenforschung im Wehntal / Burg Regensberg
29. 	 1996/97 	 Aus unserer Sammlung I
30. 	 1998/99 	 Erinnerung des Volkes aus der Zeit der Revolution
31. 	 2000/01 	 Oberglatt: Zunamen einer Bauern und Professionisten-Gesellschaft
		  Rümlang: Die Grubenmann-Brücke über die Glatt
32. 	 2002/03 	 Aus unserer Sammlung II
		  Oberweningen: Römischer Gutshof. Neue Ausgrabungen
33. 	 2004/05 	 Eberhard von Regensberg, Fürsterzbischof in Salzburg
		  Von den alten Gütern am Katzensee und ihren Herren
34. 	 2006/07 	 Aus unserer Sammlung III: Helvetik, Schule, Varia
35. 	 2008/09 	 Hanf und Flachs im Zürcher Unterland.  
		  Separatdruck aus dem 2. Jahrheft, 1937 des Unterländer Museumsvereins 
36. 	 2010/11 	 Heft 1: 75 Jahre Museum. Römische Gutshöfe im Wehntal
		  Heft 2: Aus unserer Sammlung IV
37. 	 2012/13 	 Kleinjogg und die Landwirtschaftsreform im 18. Jahrhundert
38. 	 2014/15 	 Neue archäologische Entdeckungen im Zürcher Unterland
39.	 2016/17	 Grenzsteine und Grenzen

Bezug: Zürcher Unterländer Museumsverein, Postfach, 8165 Oberweningen  
oder auf www.zumv.ch/Publikationen.
Preis pro Jahrheft: Fr. 10.– zuzüglich Porto.
Von vergriffenen Heften erstellen wir Ihnen auf Anfrage eine Kopie.

Liste der Jahrhefte
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Zürcher Unterländer Museumsverein
Postfach
8165 Oberweningen
Tel. 044 856 15 94
info@zumv.ch
www.zumv.ch
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